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Ortsgemeinde Dudenhofen 
Bebauungsplan „West, Änderungsplan III und Erwei-
terung“ 
 

Textliche Festsetzungen 
 
Präambel  
Die Bebauungspläne „West Änderungsplan I“ in der Fassung der Veröffentlichung vom 
24.06.1994 sowie „West Änderungsplan II“ in der Fassung der Veröffentlichung vom 
22.03.2018 werden durch den vorliegenden Bebauungsplan teilweise überlagert und in die-
sem Bereich in ihren zeichnerischen und textlichen Festsetzungen durch den jüngeren Be-
bauungsplan „West, Änderungsplan III und Erweiterung“ vollständig ersetzt. 
 
A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB) 

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO)) 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaube-
triebe sowie Tankstellen unzulässig. 

 
2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist als abweichende Bauweise a1 festge-
setzt, dass innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen eine Bebauung an 
die nördliche Grundstücksgrenze zulässig ist. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen der offenen Bauweise.  
 

3. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflä-
chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 

3.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 beträgt die Tiefe der Abstandsfläche für die 
Nordfassade von Gebäuden 2,00 m, sofern eine Wandhöhe im Sinne von § 8 
Abs. 4 LBauO von 6,50 m nicht überschritten wird und wenn an der betreffen-
den Außenwand keine Erker und Balkone sowie Tür- und Fenstervorbauten im 
Sinne von § 8 Absatz 5 LBauO angeordnet werden. 

3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 beträgt die Tiefe der Abstandsfläche für die 
Nordfassade von Gebäuden 2,00 m, für die Ostfassade 2,50 m und für die 
Südfassade 1,00 m, sofern eine Wandhöhe im Sinne von § 8 Abs. 4 LBauO 
von 6,50 m nicht überschritten wird und wenn an der betreffenden Außenwand 
keine Erker und Balkone sowie Tür- und Fenstervorbauten im Sinne von § 8 
Absatz 5 LBauO angeordnet werden. Ein Grenzanbau ist ebenfalls zulässig. 
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4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
4.1 Garagen sind mit ihrer Zufahrtsseite mindestens 5 m von der Straßenbegren-

zungslinie zurückgesetzt zu errichten. 
4.2 Garagen und Stellplätze sowie nach LBauO genehmigungspflichtige Nebenan-

lagen im Sinne des § 14 BauNVO mit Ausnahme von Terrassen und überdach-
ten Terrassen ohne Seitenwände sind nur zwischen Straßenbegrenzungslinie 
und Hinterkante der überbaubaren Grundstücksfläche sowie innerhalb der seit-
lichen Abstandsflächen zulässig.  

4.3 Terrassen und überdachte Terrassen ohne Seitenwände sind auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

4.4 Nebengebäude sind bis zu einer Größe von 25 m² zulässig.  
 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 
 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

6.1 Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind – außer im Traufbe-
reich der Gebäude bis max. 0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtne-
risch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

6.2 Großflächig mit Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen 
Materialschüttungen bedeckte Flächen, in welcher diese (Steine, Kies, Schotter 
oder sonstige vergleichbare lose Materialschüttungen) das hauptsächliche Ge-
staltungsmittel sind und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind unzulässig. 

6.3 Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur 
Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 
 

7. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 250 m2 Grundstücksflä-
che mindestens ein standortgerechter und heimischer Laubbaum oder hoch-
stämmiger Obstbaum der Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang 16 – 20 cm zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. 

 
B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 88 LBauO) 
8. Dachflächen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
8.1 Für Hauptgebäude sind Satteldächer und Walmdächer mit einer Dachneigung 

von 25 bis 38° zulässig.  
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8.2 Bei zweigeschossigen Gebäuden ist ein Kniestock nicht zulässig.  
8.3 Für Garagen, Nebengebäude und untergeordnete Gebäudeteile sowie für 

Dachaufbauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte sind zusätzlich Flachdächer 
sowie geneigte Dächer mit geringerer Dachneigung zulässig. 

8.4 Dachaufbauten, Nebengiebel und Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn ihre 
Breite in ihrer Summe die Hälfte der zugehörigen Gebäudelänge nicht über-
schreiten. Die Breite der einzelnen Dachaufbauten, Nebengiebel bzw. Dach-
einschnitte darf 1/3 der zugehörigen Gebäudelänge nicht überschreiten. 
 

9. Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten 
Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
Auf den privaten Baugrundstücken sind PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege 
mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen, sofern das anfallende Nieder-
schlagswasser nicht anderweitig auf dem Baugrundstück versickert wird. 
 

10. Zahl notwendiger Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 
Je Wohnung mit einer Wohnfläche bis 50 m² ist mindestens ein Stellplatz anzu-
legen. 
Für Wohnungen mit einer Wohnfläche von 50 - 70 m² sind mindestens je 1,5 
Stellplätze anzulegen. Die Summe der notwendigen Stellplätze für ein Gebäu-
de ist auf die nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden. 
Für Wohnungen mit einer Wohnfläche von mehr als 70 m² sind mindestens 2 
Stellplätze anzulegen. 
 

11. Sockel 
Die Sockelhöhe darf 0,8 m – gemessen ab Oberkante Fußweg - nicht über-
schreiten.  
 

C. HINWEISE 
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Die auf den Dachflächen und Erschließungsflächen anfallenden Nieder-
schlagswässer sollen vorbehaltlich einer gegebenenfalls erforderlichen wasser-
rechtlichen Genehmigung auf den Grundstücksflächen versickert bzw. als 
Brauchwasser genutzt werden.  
Das Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung ist durch die künftigen 
Bauherren frühzeitig mit der SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Bodenschutz abzustimmen. 
 
Artenschutz 
Im Planungsgebiet ist das Vorkommen streng geschützter Tierarten (insbeson-
dere europäische Vogelarten, Eidechsen oder Fledermäuse) nicht gänzlich 
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ausgeschlossen. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG sind zu beachten. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnah-
men oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne von § 44 Abs. 5 Satz 
3 BNatSchG erforderlich. 
Das Fällen von Bäumen außerhalb von gärtnerisch genutzten Grundflächen 
und das Roden von Heckenbereichen ist nur außerhalb der gesetzlichen Vo-
gelschutzzeit, im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig und ab-
zuschließen.  
Kommt es zum Abriss von Bestandsgebäuden, müssen vor Beginn der Arbei-
ten die Bestandsgebäude auf einen aktuellen Besatz durch Brutvögel und Fle-
dermäuse überprüft werden. 
 
Natürliches Radonpotenzial 
Im Bereich des Oberrheingrabens kann das natürliche Radonpotenzial lokal 
erhöht sein. Es wird daher empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass 
eine durchgängige Betonfundamentplatte erstellt wird und der DIN-gerechte 
Schutz gegen Bodenfeuchte gewährleistet ist. In Kellerräumen oder Räumen 
mit erdberührten Wänden, die dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Ar-
beitsbereich genutzt werden, sollte auf ausreichende (Fenster) – Lüftung (Stoß-
lüften) vor allem während der Heizperiode geachtet werden.  
Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen 
Bauplatzes können orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll 
sein. 
 
Denkmalschutz 
Bei den im Plangebiet durchzuführenden Tiefbauarbeiten sind die Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes zu beachten.  
1. Bedingungen 
1.1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbo-

denabtrag) hat der Vorhabenträger im Sinne der Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für BiIdung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
zur Durchführung von § 21, Abs. 3 DSchG, Punkt 2, sowie für die spä-
teren Erdarbeiten der Bauträger/ Bauherr, die ausführenden Baufirmen 
vertraglich zu verpflichten, mit uns zu gegebener Zeit (mind. 4 Wochen 
im Voraus) die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in 
Schriftform abzustimmen. Ein Mitarbeiter des Amtes wird die Bauarbei-
ten überwachen.  

2. Auflagen 
2.1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen 

des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, 
S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI.,2008, 
S.301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. S. 
245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäologische 
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unver-
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ändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu si-
chern. 

2.2. Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende 
Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haf-
tung gegenüber der GDKE. 

2.3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der 
Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräu-
men, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen 
Forschung entsprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist 
mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwen-
digen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle 
Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

2.4. Die Meldepflicht gilt besonders für die Maßnahmen (Mutterbodenab-
trag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen. 

 
Rein vorsorglich wird weiterhin darauf hingewiesen, dass sich im Planungsge-
biet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden können. 
Diese dürfen von Planierungen o. ä. nicht berührt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden.  
Jeder zutage kommende archäologische Fund ist unverzüglich bei der Direkti-
on Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, zu melden. Die Fundstelle ist so-
weit als möglich unverändert zu lassen und Gegenstände sind gegen Verlust 
zu sichern. Werden archäologische Objekte angetroffen, so ist der archäologi-
schen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Ret-
tungsgrabungen durchgeführt werden können. 
 
Bodenschutz 
Bei Hinweisen auf abgelagerte Abfälle, stillgelegte Anlagen, bei denen mit um-
weltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde oder gefahrverdächtigen Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen ist umgehend die SGD Süd – Regionalstel-
le Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Neustadt zu informieren. 
Bei der Verwendung von Recyclingmaterial sind die einschlägigen abfall- und 
bodenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
 
Auffüllungen 
Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den 
Vorgaben des §12 BBodSchV.  
Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR 
M 20 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen -
Technische Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall" in ihrer neuesten 
Fassung zu beachten. Für weitere Ausführungen wird auf die Vollzugshilfe zu 
§12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die ALEX-
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Informationsblätter 24 bis 26 hingewiesen. 
 
Grundwasserschutz 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet 
werden muss, bedürfen gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaub-
nis, welche rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der Unteren Wasserbe-
hörde zu beantragen ist. 
 
Nachbarrecht 
Soweit zwischen den Beteiligten nichts Anderes vereinbart ist, sind bei allen 
Anpflanzungen und Einfriedungen die nach dem Nachbarrecht Rheinland-Pfalz 
gültigen Grenzabstände einzuhalten. 
 

 
Dudenhofen, den ....................... 
 
 
........................... 
Ortsbürgermeister 
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